
DC\757262DE.doc PE417.782v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004













2009

15.12.2008 0106/2008

SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNG
eingereicht gemäß Artikel 116 der Geschäftsordnung

von Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin und Carl Schlyter

zu einem Verbot der Kunststoffchemikalie Bisphenol A in Nuckelflaschen

Fristablauf: 2.4.2009



PE417.782v01-00 2/2 DC\757262DE.doc

DE

0106/2008

Schriftliche Erklärung zu einem Verbot der Kunststoffchemikalie Bisphenol A in 
Nuckelflaschen

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. unter Hinweis darauf, dass Bisphenol A zur Herstellung des Kunststofftyps Polykarbonat 
eingesetzt wird, der in vielen verschiedenen Alltagsprodukten, u. a. Nuckelflaschen, 
Wasserflaschen und Lebensmittelverpackungen (Kunststoffbeschichtung von 
Konservendosen), Verwendung findet,

B. unter Hinweis darauf, dass in einer aktuellen amerikanischen Untersuchung, die in der 
Zeitschrift Reproductive Toxicology veröffentlicht wurde, ausgeführt wird, dass 
Bisphenol A zu bestimmten durch den Lebensstil bedingten Krankheiten beiträgt und dass 
beispielsweise ein Zusammenhang zwischen der Konzentration von Bisphenol A im Urin 
und der Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Zuckerkrankheit besteht,

C. unter Hinweis darauf, dass in mehreren Untersuchungen nachgewiesen worden ist, dass 
Bisphenol A sogar in geringen Dosen Entwicklung und Funktion des Gehirns – besonders 
die Lernfähigkeit – beeinflussen kann,

D. unter Hinweis darauf, dass Forschungsarbeiten ergeben haben, dass Bisphenol A die 
Gebärmutter neugeborener Tiere schädigt und die Gefahr besteht, dass bei Menschen das 
Gleiche der Fall ist,

E. unter Hinweis darauf, dass viele Kunststoffnuckelflaschen Bisphenol A enthalten und 
Säuglinge täglich krebserregenden Stoffen ausgesetzt sind, wenn sie Milch oder Wasser 
aus Nuckelflaschen trinken, 

F. unter Hinweis darauf, dass Kanada in nächster Zeit Bisphenol A enthaltende 
Nuckelflaschen verbieten wird,

1. fordert die Kommission auf, die Kunststoffchemikalie Bisphenol A in Nuckelflaschen zu 
verbieten;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner der 
Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem Rat zu 
übermitteln.


